
Traktandum 3
Reglement Spezialfinanzierung  
Infrastruktur; Aufhebung 
Referent: Andreas Meister

Neues Schulreglement
I. Allgemeine Bestimmungen

Geltungsbereich Art. 1 
1  Dieses Reglement gilt für das gesamte Schulwesen der Gemeinde Lützelflüh. 

2  Es regelt die gemeindespezifischen Belange im Schulwesen in Ergänzung zur kantonalen 
Gesetzgebung und zum Organisationsreglement der Gemeinde Lützelflüh.

Organisation Art. 2 
1  Das Schulwesen der Gemeinde Lützelflüh umfasst die Volksschule.

2  Der Gemeinderat kann mit anderen Gemeinden und Institutionen für schulische Leistungen 
Verträge abschliessen.

II. Zuweisung von Kindern zu Schulhäusern, Wege und Transporte

Zuweisung Art. 3 
1  Die Kinder werden demjenigen Schulhaus zugewiesen, das von ihrem Aufenthaltsort 
schnell und sicher zu erreichen ist. 

2  Andere Zuweisungen können vorgenommen werden zum Ausgleich der Schülerzahlen,  
zur Angebotsoptimierung oder aus besonderen Gründen.

Zumutbarkeit des Schulwegs Art. 4 
1  Der Schulweg (Weg zwischen Aufenthaltsort und Schulhaus) und der Weg zwischen den 
verschiedenen Schulangeboten (z.B. Weg zwischen Schule – Turnhalle – Tagesschulräum-
lichkeit) müssen zumutbar sein. 

2  Sind sie dies nicht, ergreift die Einwohnergemeinde Lützelflüh geeignete Massnahmen wie 
bauliche Massnahmen oder Transportmöglichkeiten.

3  Näheres regelt der Gemeinderat in den «Weisungen betreffend die Schülertransportkosten».

III. Klassenstruktur

Mehrjahrgangsklassen Art. 5 
1  Mindestens bis zum Ende der Primarstufe besuchen die Schülerinnen und Schüler den 

Unterricht in Mehrjahrgangsklassen.

IV. Durchlässigkeit Sekundarstufe I

Schulmodell Art. 6 
1  Der Unterricht auf der Sekundarstufe I erfolgt in Lützelflüh-Dorf in gemischten Klassen, 
denen sowohl Real- als auch Sekundarschülerinnen und –schüler zugeteilt sind.

2  In den Fächern Deutsch, Französisch und Mathematik besucht die Schülerin oder der Schü-
ler den Unterricht auf demjenigen Niveau, dem sie oder er in diesen Fächern zugewiesen ist.

Ausgangslage
Mit der Genehmigung des neuen 
Reglements über die Mehrwertabga-
be (MWAR) kann das bisherige Regle-

ment Spezialfinanzierung Infrastruk-
tur aufgehoben werden.

Antrag Gemeinderat
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das vorliegende Reglement per Ende 2018 aufzugeben.

Traktandum 4
Schulreglement; Genehmigung 
Referent: Peter Bärtschi

Ausgangslage
Das Schulreglement der Gemeinde 
Lützelflüh aus dem Jahr 2008 (Revisi-

on 2010) entspricht in einigen Punkten 
nicht mehr den heutigen gesetzlichen 
Grundlagen und soll deshalb überar-
beitet werden. Auf Antrag der Schul-
kommission hat der Gemeinderat das 
überarbeitete Reglement gutgeheis-
sen und legt dieses der Gemeindever-

sammlung zur Genehmigung vor. Das 
neue Reglement entspricht in weiten 
Teilen dem Musterreglement des Kan-
tons Bern.


